
bungsantrags keine Beschwerde erhoben (§§ 8 Abs. 2, 
10), so bewirkt dies nicht, daß die ärztliche Anordnung 
deshalb zu Recht hesteht. Entfallen die Voraussetzungen 
für die Anordnung der Einweisung, dann ist die Pflicht 
zur Aufhebung unmittelbar gegeben.
Die gesetzliche Befristung der ärztlichen Anordnung auf 
sechs Wochen hat ihr Erlöschen zur Folge, wenn die 
Frist abgelaufen ist. Sie kann nur verlängert werden, 
wenn innerhalb der sechs Wochen ein Antrag auf ge
richtliche Entscheidung über die unbefristete Einwei
sung gestellt ist (§ 11 Abs. 4). Ist die sechswöchige Frist 
abgelaufen, so ergeht kein besonderer Aufhebungs
bescheid (§ 8 Abs. 1), und es bedarf auch keines Auf
hebungsantrags (§8 Abs. 2). Es tritt Einweisung mit 
Einverständnis ein, wenn nicht die Entlassung verlangt 
wird (§ 4 Abs. 1).
Wurde dem Antrag auf Aufhebung nicht stattgegeben 
und läuft deshalb ein Beschwerdeverfahren, dann be
darf es in diesem Verfahren einer Beschwerdeentschei
dung zu den Voraussetzungen der befristeten Anord
nung nicht mehr, wenn bereits Antrag auf gerichtliche 
unbefristete Einweisung gestellt ist (§ 10 Abs. 2). Wenn 
das Beschwerdeverfahren noch nach Ablauf der gesetz
lichen Frist der ärztlichen Anordnung anhängig ist, 
wird ohnehin die Frist gemäß § 11 Abs. 4 verlängert. 
Auch in den Fällen, in denen während des Beschwerde
verfahrens die Sechswochenfrist noch nicht abgelaufen 
ist, jedoch bereits Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
über unbefristete Einweisung gestellt ist, braucht nicht 
mehr im Beschwerdeverfahren entschieden zu werden. 
Mit der gerichtlichen Entscheidung wird nicht etwa 
die ärztliche Anordnung verlängert. Sie ist eine Ent
scheidung über eine gesonderte unbefristete Einwei
sung, wozu es eines begründeten Antrags bedarf (§ 11 
Abs. 2). Die ärztliche Anordnung gilt dann nur bis zur 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung (§11 Abs. 4). 
Der Leiter des Krankenhauses oder der für die psych
iatrische Betreuung verantwortliche Arzt müssen in 
jedem einzelnen Fall gewissenhaft prüfen, ob die Vor
aussetzungen für die Aufhebung der ärztlichen Anord
nung vorliegen (§ 8 Abs. 1) oder ob ein Antrag auf un
befristete Einweisung durch gerichtlichen Beschluß zu 
stellen ist (§11 Abs. 2). Nach Einweisung durch ärzt
liche Anordnung hat sofort eine fachärztliche Nach
prüfung zu erfolgen (§ 7). Das Gesetz geht davon aus, 
daß bis zum Ablauf der Sechswochenfrist ärztlich 
beurteilt wird, ob eine unbefristete gerichtliche Ein
weisung notwendig ist.

Besonderheiten der Einweisung 
durch gerichtlichen Beschluß

Die zwangsweise unbefristete Einweisung durch ge
richtlichen Beschluß ist eine spezifische Maßnahme der 
notwendigen medizinisch-sozialen Wahrnehmung der 
Interessen des Kranken und der sozialistischen Gesell
schaft. Sie hat — ebenso wie die Einweisung durch 
ärztliche Anordnung — zur Voraussetzung, daß vom 
Kranken
— eine ernste Gefahr für sein Leben oder für seine 

Gesundheit,
— eine ernste Gefahr für das Leben bzw. die Gesund

heit anderer Personen oder
— eine ernste Gefahr für das Zusammenleben, der Bür

ger
ausgeht (§11). Diese Anforderungen sind als Kriterien 
für eine Gefährdungssituation gefaßt und erfordern 
vom Gutachter und vom Gericht einen exakten Nach
weis der realen und ernsten Gefahr, „wobei geringfü
gige Belästigungen anderer Personen, etwa in der 
Form einer Verbalinjurie oder eines querulatorischen

Verhaltens, die Einweisung nicht rechtfertigen, solange 
sie nicht ein zu tolerierendes Ausmaß überschreiten“8 9. 
Die Einweisung setzt nicht voraus, daß der Kranke 
eine Straftat begangen hat.
„Abwehr einer ernsten Gefahr“ (§§ 6, 11) -bedeutet Her
stellung gesellschaftlicher Ordnung und Sicherheit und 
schließt gleichzeitig die Rehabilitation des Kranken ein. 
Die „Gefahren für das gesellschaftliche Zusammen
leben“ müssen nicht unmittelbare Gefahren für Leben 
oder Gesundheit sein. Es werden auch vom Kranken 
ausgehende andere Gefahren (z. B. Brandstiftungen 
und ähnliche bedeutende Zerstörungen) erfaßt, die mit 
einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicher
heit verbunden sind. Diese Voraussetzungen bringen, 
da sie sowohl dem Schutz des Kranken als auch dem 
Schutz anderer Personen und der allgemeinen Sicher
heit dienen, die für die sozialistische Gesellschaft cha
rakteristische Übereinstimmung zwischen persönlichen 
und gesellschaftlichen Interessen zum Ausdrude. Die 
Tätigkeit des Arztes ist daher bei der Betreuung des 
Kranken auch in den gesamtgesellschaftlichen Kampf 
gegen die Kriminalität und andere Rechtsverletzungen 
eingeordnet. Ihnen obliegt insoweit eine über die ge
sundheitliche Betreuung und Behandlung hinaus
gehende Verantwortung.
Das Einweisungsverfahren wird von der Zivilkammer 
des Kreisgerichts durchgeführt, in dessen Zuständig
keitsbereich sich die Einrichtung für die Behandlung 
psychisch Kranker befindet (§§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 1). 
Mit dieser Zuständigkeitsregelung sollen die Verfahren 
an wenigen Kreisgerichten konzentriert und eine be
stimmte Spezialisierung von Richtern und Schöffen er
reicht werden. Gleichzeitig wird dadurch eine bessere 
Anleitung und Qualifizierung der Richter sowie eine 
kontinuierlichere Zusammenarbeit zwischen medizini
schen Gutachtern und Rechtspflegeorganen ermöglicht. 
Das Verfahren wird durch einen Antrag eingeleitet, 
der darauf gerichtet ist, daß das Gericht die un
befristete Einweisung in eine stationäre Einrichtung für 
psychisch Kranke beschließt. Antragsberechtigte sind 
der Staatsanwalt, in dessen Zuständigkeitsbereich sich 
die Einrichtung befindet, der Kreisarzt, der Leiter des 
Krankenhauses oder der für die psychiatrische Betreu
ung verantwortliche Arzt der Pflegeeinrichtung.
Im Antrag ist darzulegen, welche Gründe die unbe
fristete Einweisung erfordern, insbesondere worin die 
ernste Gefahr für den Kranken oder für andere Per
sonen besteht, die infolge der psychischen Erkrankung 
eingetreten ist. Dem Antrag ist die gutachtliche Beur
teilung des Kranken durch einen Psychiater beizufügen 
(§11 Abs. 3).
Das Verfahren ist vordringlich durchzuführen (§ 11 
Abs. 4). Die Verhandlung ist nicht öffentlich (§ 12 
Abs. 1). Andere Personen, z. B. nächste Angehörige 
des Kranken, dürfen daher nur mit Zustimmung des 
Gerichts an den Verhandlungen teilnehmen0. Gegen
stand der Beweisaufnahme des Gerichts ist die Prü
fung der im Antrag und im Gutachten dargelegten An
gaben zur psychischen Erkrankung des Bürgers und 
der sich daraus ergebenden ernsten und realen Gefah
rensituation. Dabei sind die Bestimmungen der ZPO 
entsprechend anzuwenden10. Das Gericht hat zu prüfen, 
ob es zum Schutz von Leben und Gesundheit des Kran
ken oder zur Abwehr einer ernsten Gefahr für andere 
oder für das Zusammenleben der Bürger notwendig ist, 
die unbefristete Einweisung auszusprechen. Dazu wird

8 Hinderer / Winter, a. a. O., S. 1783.
9 Vgl. Abschn. I Ziff. 2 des Beschlusses des Präsidiums des 
Obersten Gerichts zum Gesetz über die Einweisung in statio
näre Einrichtungen für psychisch Kranke vom 24. Juli 1968 
- I Pr 1 - 112 - 3/68 - (NJ 1968 S. 504).
10 Ebenda, Abschn. I Ziff. 1.
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